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2210-1-1-4-WFK

Verordnung 
zur Änderung der 

Verordnung über die Vorlesungszeit 
an den Universitäten in Bayern 

Vom 16. Februar 2011

Auf	Grund	von	Art. 54	Satz 3	und	Art. 80	Abs. 1	
des	Bayerischen	Hochschulgesetzes	(BayHSchG)	vom	
23.	Mai	2006	(GVBl	S. 245,	BayRS	2210-1-1-WFK),	zu-
letzt	geändert	durch	§ 1	des	Gesetzes	vom	23. Februar	
2011	 (GVBl	S. 102),	erlässt	das	Bayerische	Staatsmi-
nisterium	für	Wissenschaft,	Forschung	und	Kunst	fol-
gende	Verordnung:

§ 1

Die	 Verordnung	 über	 die	 Vorlesungszeit	 an	 den	
Universitäten	 in	 Bayern	 vom	 8.  März	 2000	 (GVBl	
S. 155,	BayRS	2210-1-1-4-WFK)	wird	wie	folgt	geän-
dert:

1.	 § 2	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Es	wird	folgender	neuer	Abs. 4	eingefügt:

„(4)	Die	Universitäten	können	pro	Semes-
ter	einen	Tag	bestimmen,	an	dem	vorlesungs-
frei	ist.“

b)	 Der	bisherige	Abs.  4	wird	Abs.  5;	die	Worte	
„Bayerischen	 Rektorenkonferenz“	 werden	
durch	die	Worte	„Universität	Bayern	e.	V.“	er-
setzt.

c)	 Der	bisherige	Abs. 5	wird	Abs. 6.

2.	 Es	werden	folgender	neuer	§ 3	und	folgender	§ 4	
eingefügt:

„§ 3

Sonderbestimmungen	für	das	
Sommersemester	2011

1Das	Sommersemester	und	die	Vorlesungszeit	
der	Universitäten	beginnt	für	Studienanfängerin-
nen	und	Studienanfänger	für	das	Sommersemes-
ter	2011	am	2. Mai	2011.	2Für	die	höheren	Fachse-
mester	kann	der	Vorlesungsbeginn	auf	den	2. Mai	
2011	festgelegt	werden.	3Im	Übrigen	gilt	§ 2;	die	
Vorlesungszeit	 gemäß	 §  2	 Abs.  1	 kann	 um	 eine	

Woche	 verkürzt	 werden,	 soweit	 der	 Unterrichts-
stoff	in	der	Vorlesungszeit	mit	entsprechend	ver-
dichteter	Stundenzahl	angeboten	wird.

§ 4

Anderweitige	Studienjahreseinteilung,	
Ausnahmen

(1)	Im	Fall	der	Festlegung	einer	anderen	Ein-
teilung	 des	 Studienjahres	 gemäß	 Art.  54	 Satz  2	
des	Bayerischen	Hochschulgesetzes	sind	die	Vor-
lesungszeiten	abweichend	zu	regeln,	wobei	die	in	
§ 2	Abs. 1	festgelegte	Gesamtvorlesungszeit	nicht	
verkürzt	werden	darf.

(2)	 1Das	 Staatsministerium	 für	 Wissenschaft,	
Forschung	 und	 Kunst	 kann	 in	 besonderen	 Aus-
nahmefällen	 auf	 Antrag	 einer	 Universität	 außer-
dem	Abweichungen	von	den	in	§§ 1	bis	3	festge-
setzten	Terminen	und	Zeiten	zulassen.	 2Dadurch	
darf	 die	 in	 §  2	 Abs.  1	 festgelegte	 Gesamtvorle-
sungszeit	nicht	verkürzt	werden.

(3)	 Werden	 Ausnahmen	 nach	 Abs.  1	 und	 2	
für	 einen	 Studiengang	 beantragt,	 der	 ganz	 oder	
teilweise	 mit	 einer	 Staatsprüfung	 abgeschlossen	
wird,	so	bedarf	die	Entscheidung	über	den	Antrag	
des	Einvernehmens	des	 für	die	 jeweilige	Staats-
prüfung	zuständigen	Staatsministeriums.“

3.	 Der	bisherige	§ 3	wird	§ 5.

§ 2

Diese	Verordnung	tritt	am	1. April	2011	in	Kraft.

München,	den	16.	Februar	2011

Bayerisches Staatsministerium 
für Wissenschaft, Forschung und Kunst

Dr.	Wolfgang		H	e	u	b	i	s	c	h	,		Staatsminister
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Auf	 Grund	 von	 Art.	 71	 Abs.	 8	 Satz	 4	 in	 Verbin-
dung	mit	Art.	106	Abs.	1	Satz	1	des	Bayerischen	Hoch-
schulgesetzes	 (BayHSchG)	 vom	 23.	 Mai	 2006	 (GVBl
S.	245,	BayRS	2210-1-1-WFK),	zuletzt	geändert	durch	
§	1	des	Gesetzes	vom	23.	Februar	2011	(GVBl	S.	102),	
erlässt	das	Bayerische	Staatsministerium	für	Wissen-
schaft,	 Forschung	 und	 Kunst	 im	 Einvernehmen	 mit	
dem	Bayerischen	Staatsministerium	der	Finanzen	fol-
gende	Verordnung:

§	1

Die	Verordnung	über	die	Erhebung	von	Gebüh-
ren	 für	 die	 Teilnahme	 von	 Studierenden	 an	 speziel-
len	 Angeboten	 des	 weiterbildenden	 Studiums	 und	
für	das	Studium	von	Gaststudierenden	an	den	staat-
lichen	 Hochschulen	 (Hochschulgebührenverordnung	
–	HSchGebV)	vom	18.	Juni	2007	(GVBl	S.	399,	BayRS	
2210-1-1-9-WFK)	wird	wie	folgt	geändert:

1.	 In	 der	 Überschrift	 werden	 nach	 dem	 Wort	 „Ge-
bühren“	die	Worte	„für	das	Studium	in	berufsbe-
gleitenden	Studiengängen,“	eingefügt.

2.	 §	1	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Der	 bisherige	 Wortlaut	 wird	 Abs.	 1	 und	 wie	
folgt	geändert:

aa)		Satz	2	wird	wie	folgt	geändert:	

aaa)	 Nr.	3	erhält	folgende	Fassung:

„3.	 	nachträgliche	Erweiterungen	des
Studiums	im	Sinn	von	Art.	14	bis	
19	 des	 Bayerischen	 Lehrerbil-
dungsgesetzes	 (BayLBG)	 nach	
Bestehen	 der	 Ersten	 Lehramts-
prüfung	 (Art.	 6	 Abs.	 1	 Satz	 1	
BayLBG),“.

bbb)	Es	wird	folgende	Nr.	4	angefügt:

„4.	 	Studienangebote	 für	 Fachhoch-
schulabsolventinnen	 und	 Fach-
hochschulabsolventen	 (Diplom	
oder	 Bachelor)	 sowie	 Universi-
tätsabsolventinnen	 und	 Univer-
sitätsabsolventen	 (Bachelor)	 zur
Sicherung	des	Lehrernachwuch-
ses	an	berufl	ichen	Schulen	im	Zu-
sammenhang	mit	einer	Maßnah-
me	nach	Art.	22	Abs.	6	BayLBG.“

2210-1-1-9-WFK

Verordnung 
zur Änderung der 

Hochschulgebührenverordnung

Vom 25. Februar 2011

bb)	Satz	3	erhält	folgende	Fassung:

„3In	den	Fällen	des	Satzes	2	Nrn.	3	und	4	
werden	keine	Gebühren	erhoben.“

b)	 Es	wird	folgender	Abs.	2	angefügt:

„(2)  Für	 das	 Studium	 in	 einem	 berufs-
begleitenden	 Studiengang	 (Art.	 56	 Abs.	 4	
	BayHSchG)	 können	 abweichend	 von	 Art.	 71	
Abs.	1	BayHSchG	Gebühren	erhoben	werden.“

3.	 §	2	erhält	folgende	Fassung:

„§	2	

Gebührenhöhe

(1)	1Die	Höhe	der	Gebühr	ist	nach	dem	Auf-
wand	 der	 Hochschule	 und	 nach	 der	 Bedeutung	
der	Leistung	 für	die	Studierenden	oder	Gaststu-
dierenden	zu	bemessen.	2Sie	wird	von	der	Hoch-
schule	festgesetzt.

(2)	 Für	 das	 Studium	 von	 Gaststudierenden	
beträgt	der	Gebührenrahmen	100 €	bis	300 €	pro	
Semester,	 sofern	 nicht	 die	 Gaststudierenden	 an	
einzelnen	 Lehrveranstaltungen	 der	 speziellen	
Angebote	 des	 weiterbildenden	 Studiums	 gemäß	
Abs.	3	Satz	2	sowie	der	berufsbegleitenden	Studi-
engänge	gemäß	Abs.	4	Satz	2	teilnehmen.	

(3)	1Für	die	speziellen	Angebote	des	weiterbil-
denden	 Studiums	 beträgt	 der	 Gebührenrahmen	
10 €	bis	200 €	pro	Teilnehmerin	oder	Teilnehmer	
und	Einzelstunde.	2Dies	gilt	entsprechend	für	die	
Teilnahme	an	einzelnen	Lehrveranstaltungen	der	
speziellen	 Angebote	 des	 weiterbildenden	 Studi-
ums	im	Rahmen	eines	Modulstudiums	oder	eines	
Gaststudiums.	 3Der	Aufwand	nach	Abs.	1	Satz	1	
besteht	 aus	 den	 gesamten	 für	 solche	 Veranstal-
tungen	 entstehenden	 Personal-	 und	 Sachkosten,	
einschließlich	 z.	B.	 Raum-	 und	 Betriebskosten.	
4Über	 die	 entsprechenden	 Grundlagen	 für	 die	
Gebührenfestsetzung	 sowie	 die	 voraussichtliche	
Zahl	 der	 Teilnehmerinnen	 und	 Teilnehmer	 sind	
Aufzeichnungen	zu	führen.

(4)	 1Die	Höhe	der	Gebühr	 für	das	berufsbe-
gleitende	Studium	beträgt	höchstens	2 000 €	pro	
Semester,	 in	 ingenieur-	 und	 naturwissenschaft-
lichen	 berufsbegleitenden	 Studiengängen,	 die	
einen	 erhöhten	 Ausbildungsaufwand	 erfordern,	
höchstens	 3	000  €	 pro	 Semester;	 bei	 speziellen	
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Angeboten	 des	 weiterbildenden	 Studiums	 rich-
tet	 sie	 sich	 nach	 Abs.	 3.	 2Die	 Gebühren	 für	 die	
Teilnahme	 an	 einzelnen	 Lehrveranstaltungen	
aus	 berufsbegleitenden	 Studiengängen	 im	 Rah-
men	 eines	 Modulstudiums	 oder	 eines	 Gaststu-
diums	 werden	 anteilig	 erhoben.	 3Der	 Aufwand	
nach	 Abs.	 1	 Satz	 1	 besteht	 aus	 den	 gesamten	
zusätzlichen,	 für	 solche	 Veranstaltungen	 entste-
henden	 Personal-	 und  Sachkosten,  wie	 sie  z.	B.	
durch	 die	 spezifi	sche	 Organisationsform	 oder	
den	 zusätzlich	 anfallenden	 Verwaltungsbedarf	
der	Veranstaltung	verursacht	werden.	 4Über	die	
entsprechenden	 Grundlagen	 für	 die	 Gebühren-
festsetzung	 sowie	 die	 voraussichtliche	 Zahl	 der	
Teilnehmerinnen	und	Teilnehmer	sind	Aufzeich-
nungen	zu	führen.“

4.	 §	3	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	Abs.	1	Satz	1	werden	die	Worte	„ein	Voll-,
Zusatz-,	 Ergänzungs-	 oder	 Aufbaustudium“	
durch	die	Worte	„einen	grundständigen	oder	
postgradualen	Studiengang“	ersetzt.

b)		 Es	wird	folgender	Abs.	3	angefügt:

„(3)	Für	Studierende	in	einem	berufsbe-
gleitenden	Studiengang	ist	die	Gebühr	zu	er-
mäßigen	oder	von	einer	Gebührenerhebung	
abzusehen,	 wenn	 die	 Erhebung	 auf	 Grund	
besonderer	 Umstände	 des	 Einzelfalls	 auch	
unter	 Berücksichtigung	 der	 Regelungen	
in	 Art.	 71	 Abs.	 8	 Satz	 5	 in	 Verbindung	 mit	
Abs.	7	 BayHSchG	 eine	 unzumutbare	 Härte	
darstellt;	 dabei	 ist	 auch	 eine	 familiäre	 Ver-
pfl	ichtung	 zu	 berücksichtigen,	 die	 die	 Teil-

nahme	an	einem	Vollzeit-	oder	Teilzeitstudi-
um	ausschließt.“

5.	 §	4	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	Abs.	2	Satz	1	Nrn.	1	und	2	werden	jeweils	
nach	 den	 Worten	 „§  1“	 die	 Worte	 „Abs.	 1“	
eingefügt.

b)	 Es	wird	folgender	Abs.	3	angefügt:

„(3)	1Die	Gebühr	für	die	Teilnahme	an	be-
rufsbegleitenden	 Studiengängen	 ist	 mit	 der	
Immatrikulation	 oder	 Rückmeldung	 zu	 ent-
richten.	2Abs.	2	Satz	2	gilt	entsprechend.“

§	2

1Diese	Verordnung	tritt	mit	Wirkung	vom	15.	März	
2011	in	Kraft.	2Sie	ist	erstmals	auf	die	Gebührenerhe-
bung	 zum	 Sommersemester	 2011	 anzuwenden.	 3So-
weit	die	Hochschule	die	Gebührenhöhe	für	das	Stu-
dium	von	Gaststudierenden	für	das	Sommersemester	
2011	nicht	festgesetzt	hat,	bestimmt	sich	die	Gebüh-
renhöhe	für	das	Sommersemester	2011	nach	§	2	Abs.	1
und	2	der	Hochschulgebührenverordnung	 in	der	bis	
einschließlich	14.	März	2011	geltenden	Fassung.

München,	den	25.	Februar	2011

Bayerisches Staatsministerium 
für Wissenschaft, Forschung und Kunst

Dr.	Wolfgang		H	e	u	b	i	s	c	h	,		Staatsminister
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